
Auftrag §§ 666—676

§ 672
Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den Tod oder 

den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers. 
Erlischt der Auftrag, so hat der Beauftragte, wenn mit dem 
Aufschübe Gefahr verbunden ist, die Besorgung des über
tragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Erbe oder der 
gesetzliche Vertreter des Auftraggebers anderweit Fürsorge 
treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend,

§673
Der Auftrag erlischt im Zweifel durch den Tod des Be

auftragten. Erlisoht der Auftrag, so hat der Erbe des Be
auftragten den Tod dem Auftraggeber unverzüglich anzu
zeigen und, wenn mit dem Aufschübe Gefahr verbunden ist, 
die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis 
der Auftraggeber anderweit Fürsorge treffen kann; der 
Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§674
Erlischt der Auftrag in anderer Weise als durch Widerruf, 

SO gilt er zugunsten des Beauftragten gleichwohl als fort
bestehend, bis der Beauftragte von dem Erlöschen Kennt
nis erlangt oder das Erlöschen kennen muß.

§675
Auf einen Dienstvertrag oder einen Werkvertrag, der 

eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstände hat, finden die 
Vorschriften der §§ 663, 665 bis 670, 672 bis 674 und, wenn 
dem Verpflichteten das Recht zusteht, ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu kündigen, auch die Vorschriften 
des § 671 Abs. 2 entsprechende Anwendung,

§676
Wer einem anderen einen Rat oder eine Empfehlung 

erteilt, ist, unbeschadet der sich aus einem Vertragsverhält- 
nis oder einer unerlaubten Handlung ergebenden Verant
wortlichkeit, zum Ersätze des aus der Befolgung des Rates 
oder der Empfehlung entstehenden Schadens nicht ver
pflichtet.
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